
                                                                                            

Beim Erlegen, Aufbrechen, Zerwirken und weiteren Behandeln ist auf Merkmale 

zu achten, die das Fleisch als gesundheitlich bedenklich erscheinen lassen. (Tier-
LMHV Anlage 4). Diese liegen vor bei: 

- abnormen Verhaltensweisen oder Störungen des Allgemeinbefindens; 
 
- Fehlen von Anzeichen äußerer Gewalteinwirkung als Todesursache 

(Fallwild); 
 

- Geschwülsten oder Abszessen, wenn sie zahlreich oder verteilt in inneren 
Organen oder in der Muskulatur vorkommen; 

 

- Schwellungen der Gelenke oder Hoden, Hodenvereiterung, Leber- oder 
Milzschwellung, Darm- oder Nabelentzündung, bei Federwild Entzündung 

des Herzens, des Drüsen- oder Muskelmagens; 
 

- fremdem Inhalt in den Körperhöhlen, insbesondere Magen- und 

Darminhalt oder Harn, wenn Brust- oder Bauchfell verfärbt ist; 
 

- erheblicher Gasbildung im Magen- und Darmkanal mit Verfärbung der 
inneren Organe; 

 
- erheblichen Abweichungen der Muskulatur oder der Organe in Farbe, 

Konsistenz oder Geruch; 

 
- offenen Knochenbrüchen, soweit sie nicht unmittelbar mit dem Erlegen in 

Zusammenhang stehen; 
 

- erheblicher Abmagerung; 

 
- frischen Verklebungen oder Verwachsungen von Organen mit Brust- oder 

Bauchfell; 
 

- Geschwülste oder Wucherungen im Kopfbereich oder an den Ständern bei 

Federwild; 
 

- verklebten Augenlidern, Anzeichen von Durchfall, insbesondere im Bereich 
der Kloake, sowie Verklebungen und sonstigen Veränderungen der 
Befiederung, Haut- und Kopfanhänge sowie Ständer bei Federwild; 

 
- sonstigen erheblichen sinnfälligen Veränderungen außer 

Schussverletzungen 
 
 

Werden beim Erlegen (Ansprechen/ Ausweiden) bedenkliche Merkmale 
festgestellt, so muss das Wild zur amtlichen Fleischuntersuchung angemeldet 
werden! 

„Bedenkliche Merkmale“ 


